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bif untere VJalgc glatt ift, jo bag man alfo ein ^abrifat erhält,
an bcffeii oberer Seite fid) bic reliefartige |]cid)nung befiubet,
mäljrenb bic untere Seite nur bic glatte Seinmattb barbietet, bad

fomit für beforatioe, fünftlerifebc .ßmeefe in ber oiclartigften
Stßeife betrugt werben fattn, ntib gmar in erfter 8inic aid
ein ©rfat; für bic wenig bauerljafte, Icicijt gu bcfdjäbigcnbe
nnb unfauber merbenbc Dapcte. Die 8incrufta=2Batton eignet
fiel) ferner gu Sßannelen unb aid Dcforation für Vorplâge,
£reppcnl)äufer, öffentlid)c 8ofale, oon Üicftaurationen unb

Verfaufdläbcn, gur ^Belegung oon Sfjürfüllnngen für £unft=

gewerbliche „ßmeefe unb gur Verwcnbitng in tranfenljäufcrn.
©s fommt picrbei febod) nid)t allein ber beforatioe Vortljcil
in Vetracpt, fonbern bie bereitd l)croorgel)obene Sßiberftanbd»
fäfjigfeit berfelben, rocldjc fie unempfittblid) gegen äufjcrc
©cmalt macht nnb babei bie 2Röglid)feit bietet, mit 8in=

crufta»V$alton bcflcibctc SBanbflädjen mit Seifentoaffcr, ja
felbft mit Ülmoenbung einer leid)tcn Säurclöfung gu rciui=

gen nnb fomit loieber mic neu hcrjnftellen. 2£ad bie Farbe
bed 8tncrufta»2Balton betrifft, fo inirb bicfclbe in oier Oer-

frfjiebenen fRüancctt fjergeftellt, unb gwar in Scbcrgelb, gc=

brodjenem ©rün, Siefblau unb IRotf). ©d finb bied bie

©runbfarben, locldjc fpätcr eine mehr ober weniger reiche

Deforation, ja felbft fnnftoollc ÜRalcrci gulaffen, ba bie

8incrufta»2Balton nict)t allein reliefartig, fonbern and) mit
einer fein gefilmten ober gerippten Oberflädjc fjergeftefft
311 werben oermag. 91nd) fbnnen malerifdje ©ffefte burd)
eine einfadje ÜRaitipulation ergielt werben, inbem man Oer»

mittelft einer fteifen 33ürfte Farbe auf bic reliefartigcn
Sgcife aufträgt unb fobann nod) buret) weitere, leidste

Farbengebung bic gdäcfjcn belebt, wcld)c bnrd) bad an--

mutbige Spiel ber 8id)treflepc einen fepr reichen ©inbrud
gewähren. 9?ad)ahmendmertf) ift ferner bic oon SBalton
eingeführte älnbringnng oon fleincn ©cftmdlciften, bic an
ben .Qtmmermänben bid)t unterhalb ber .Decfe hinlaufen.
Diefelben finb mit einer Ipohlfehle oerfel)en, in welcher bie i

etwa in; Limmer aufgul)ängcnben ©emälbe oermittelft feiner
Letten ober Sdjnüre an einem Isafen befeftigt merben, eine

i ©inrid)tnng, bnrd) welcfje bad ©infd)lagen oon Nägeln in bie

3Banbfläd)en Pollftänbig oermieben wirb, ©in weiterer Vortfjeil
i ber Sincrnfta ift bie SBctterbcftänbigf'eit, benn felbft bort, wo

biefelbe wäf)rcnb eined ^eitraumed oon oier fahren an ben

älngenwänben VMtib unb Vktter, ja felbft bem ftärfften
j fyroft audgefept war, geigte fief) feinerlei Veränberuug an

berfelben, — im ©egentljeil hatte bic 2Bibcrftanbdfäl)tgfcit
bed gabrif'ated gugcnomnien. lufjetbem ift bie Sincrufta»
SBalton unburchbringlid) gegen ^end)tigfeit nnb fann felbft
aud) auf frifdjen äftauerwerfeu befeftigt werben, ohne
bag bie geringfte n'adjtheitige SBirfung ftattfänbc, ein ©runb
mehr, um biefelbe and) aid geeignete Unterlage für höhere
beforatioe ober fünftlerifd)e gweefe gît benugen. Ülngerbem
bietet bad Anbringen biefed gabrifatd feinerlei Sdjwiertg»
feit, benn badfclbe wirb oermittelft gewöhnlichen Dapegiercr»
fleifterd, weldjem ein Shcit Seim fjingugefügt wirb, bewirft,
©benfo fann biefer Stoff, ol)ne bag er ©(gaben litte, wieber
abgenommen unb anbermeitig oerwenbet werben. 3Bad bic

Verbreitung unb Vermenbnng biefer neuen ©rfinbung an»

betrifft, fo ift biefelbe feit ber SBettandftellung gu Slmfter»
bain eine ftetig mad)fenbe gewefen, befonberd in ©nglattb
unb granfreid). 21ud) in Deutfcglanb, unb gmar unweit
ber ffîefibengftabt Ipannooer, ift jegt ein berartiged ©tabliffe»
ment im Vau begriffen, ein Umftanb, burd) welchen ber

gar hohe ©ingatigdgoll biefed gabrifatd beseitigt werben
wirb. 3" bewerfen ift nod), bag fid) bic 8incrufta»S3altou
bereitd oiclfad) bewährt hat unb auf bad Vßärmfte oon
funftlerifdjen nnb tccgnifcgen Sapagitäten empfohlen wirb.
@d mögen hier unter Inherent genannt werben: ©ngfanb:
^of). Horton, Sir Vh'Kpp ©untiefe, Direftor bed Senfigton»

SRufeumd, Vîat)or»©cneral Scott, fyrartfreid) ; ^5. Vourbaid
nnb F- Daoioub, bie ©rbauer ber SBeltaudftcllung oon
1878, ©h. ©arnier, ©rbauer ber grogen Oper, fowic bie
SDZaler 21. ©abancl nnb (SJnftao Dorée.

Ob in ber Schweig bereitd Vermenbuug biefed neuen
öielüerfpredjenben ÜRatcriald ftattfinbet, miffen wir nid)t.
$n Dcntfdjlanb hat,Sperr Odfar Dietrid), Dircftor, Stäube»
haitdftrage 3 in |sannooer, bic Vertretung ber fÇabrif.

d3etD?rf>lidjes 23tI6urtgstt>efm.
(Srrirfitnng bon Sefjrjwerfftätten in ©ertt. Qu bei

erften ©ipung ber oout ©emeinberatl) beftettteu Fadjfontniiffion
Würben bie @efid)tdpunfte entwidelt, welche bie auf bic ©reich»

tung oou gehrweifftätteu fjmgietcnbe Ülittegung oeranlagt gaben,
unb oon beneu bie Äommiffiott bei Sßrüfung ber Qrage naci) Oer»

fchiebenen Sîidjtungen gin audgeheu wirb, ©d wirb in Vera
gu wenig @elegenl)eit gur gewerblichen 9Iu§bilbung geboten,
ijiir bie Sorbilbung ber Qugcnb werben groge Slttftrengungen i

gcinarljt, bagegen gefd)icl)t gu wenig für bie weitere tludbilbung
ber grogen SD?ebrgal)l, inbem nur ein fleiner Vrudpheit ber heran»
wachfenben Qugenb fid) ben wiffenfd)aftlid)cn Verufeti mibmet,
für bereu ©rletnung befonbere Sluftalten 0011 Staat unb ©e»

I meinbe unterhalten werben, wä()renb bie groge ®tel)rgat)l fid)
beut ^mubmerfe guwenbet. fÇûr tüchtige Vorbereitung auf bad»

felbe fodte 001t ber ©eineinbc and auch ©twad gefegegen unb

ift bie ©rrichtung Oon Scgrwerf'ftätten geeignet, bte bagerige
Si'tcfe audgufüllen. Dad Sehrüngdwefen liegt bei und in mandjer
Vegiehitng im Slrgen. Die Veo'badjtungen, bie jeber Vitrger, ber

fid) nut biefe Verhältitiffe intereffirt, biedfalld gu machen @e»

legenheit gat, finben il)re Veftätiguug in beit Vntworten, bie

Oon Vera aud auf bad üont fd)mcigerifcf)en tpanbeld» unb Öanb»

wirtl)fd)aftdbepartement aid Vorarbeit für ein gu erlaffenbed
©efeg über ben ßehroertrag aufgcfteHte Qragenfdjema eingelangt
finb. Unfere gange Schrmethobe mug umgeftaltct werben. Qu
unfern 9cad)bartänbern, Deutfdjtanb unb Qranfreid), gat man

I fd)on (ängftend §anb an'd ïoerf gelegt. Qraufreid) gat feine
Ecoles professionelles des Arts et Métiers; Deutfdjlanb befigt
in 9îemfd)eib in ber fRgetnprooing gaegfcguleit, .bie 0011 ©nglaiib
nnb Oon ülnterifo and befuegt werben. Qn ber Sdpoeig ift man
in mehreren Kantonen Oorgegangen 1111b macht namentltd) ©enf
für Hebung ber gewerblichen Vilbung bebeutenbe 9liiftrcngungen,
in benen ed buref) ergcblicge Vciträgc aud ber Vttnbedfaffe nach

SDiitgabc bed Vunbedbefd)lnffed betreffenb bie gewerbliche unb
inbu'ftricHe Verufdbilbung (00m 27. Quni 1884) nnterftügt wirb.
Vei ben 001t ber Mommiffion gu behanbelnbcu Vorfcglagen wirb
hinficgtlicg ber 2lrt ber ludführung barauf Vebacf)t gu nehmen
fein, bag Vera ebcnfalld auf eine Vunbedfubfibie Slufpritcg
machen föunc. Qerner wirb auf ben Ülbfag ber in ben Sehr»

Wcifftättcn gu oerfertigeuben ©egenftänbe Vebacpt gu nehmen
fein, ogite bag bad eingeiruifd)e ©ewerbe baburd) gefegäbigt
würbe.

Die Äommiffion wirb nun gnnächft gu unterfuchen haöen,
für welche Verufdgweige Sehrwerfftättcn einguführen feien? 9lnt
nädjften liegt ed Wogt für bie Vearbeitung oon §olg unb PJtetatl
mit ©iitfd)lng oieücicgt ber ßithographie, wobei bie Oorgunef)mcnbe
Unterfuchung aud) auf Frauenarbeiten, wie bad SOÎafcgineuftricfeit,
bad ©tiefen, bad klöppeln it. bgl. mehr audgcbelpit werben
fann. 21udgefd)loffen bleibt Ooit oorneherein bad Vauhanbwerf,
für Welched bie Segrwcrfftcitte fid) iticgt eignet; bagegen eignet
fid) hiefür in hohe'" SKage loieber bie SQîecganif unb finb über»

gaupt neben ber ^anbarbeit aud) bie SDia)d)inen gu berüeffid)»
tigen. Die 8egrwcrfftätte foil eine fDinfterwerfftätte fein unb
bie beften 9D?afcginen anfcgaffen, bamit ber ©cgüler bereu 5Dîe=

d)anidmud fennen lerne unb wiffc, wie biefelbcn gu beganbeln
unb wie ^Reparaturen oorgunegmen finb, um fpater aid SBerf»

fügtet, Sluffeger u. f. to. ïïnfteûung gu finben, mäljrenb bei bcni

gegenwärtigen SRangcl ait gewerblicger Vilbung öiele junge 8eute

nur aid ^anblanger angeftellt werben fönneit unb aud allen
beffern (Stellungen burd) oon audwärtd (namenttjd) Deutfdjlaub)
fommenbe, beffer audgebilbete, ftrebfame Seute oerbrängt werben.

Die Ftagen, bie für bie Drganifation ber Sehrwcrfftätten
in'd 91uge gu faffen finb, betreffen gnnächft bad für ben ©in»
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die untere Walze glatt ist, so daß man also ein Fabrikat erhält,
an dessen oberer Seite sich die reliefartigc Zeichnung befindet,
während die untere Seite nur die glatte Leinwand darbietet, das

somit für dekorative, künstlerische Zwecke in der viclartigstcn
Weise benutzt werden kann, und zwar in erster Linie als
ein Ersatz für die wenig dauerhafte, leicht zu beschädigende
und unsauber werdende Tapete. Die Lincrusta-Walton eignet
sich ferner zu Pannclen und als Dekoration für Vorplätze,
Treppenhäuser, öffentliche Lokale, von Restaurationen und

Verkaufslädcn, zur Belegung von Thürfüllungen für kunst-

gewerbliche Zwecke und zur Verwendung in Krankenhäusern.
Es kommt hierbei jedoch nicht allein der dekorative Vortheil
in Betracht, sondern die bereits hervorgehobene Widerstands-
fähigkcit derselben, welche sie unempfindlich gegen äußere
Gewalt macht und dabei die Möglichkeit bietet, mit Lin-
crnsta-Walton bekleidete Wandflächcn mit Seifenwasscr, ja
selbst mit Anwendung einer leichten Säurclösung zu reini-
gen und somit wieder wie neu herzustellen. Was die Farbe
des Linernsta-Walton betrifft, so wird dieselbe in vier ver-
schiedcnen Nüancen hergestellt, und zwar in Lcdcrgclb, gc-
brochencm Grün, Tiefblau und Roth. Es find dies die

Grundfarben, welche später eine mehr oder weniger reiche

Dekoration, ja selbst kunstvolle Malerei zulassen, da die

Linernsta-Walton nicht allein relicfartig, sondern auch mit
einer fein gekörnten oder gerippten Oberfläche hergestellt

zu werden vermag. Auch können malerische Effekte durch
eine einfache Manipulation erzielt werden, indem man vcr-
mittelst einer steifen Bürste Farbe auf die rcliefartigcn
Theile aufträgt und sodann noch durch weitere, leichte

Farbengebung die Flächen belebt, welche durch das an-
muthige Spiel der Lichtreflexc einen sehr reichen Eindruck
gewähren. Nachahmenswerth ist ferner die von Walton
eingeführte Anbringung von kleinen Gcsimslcistcn, die an
den Zimmerwündcn dicht unterhalb der Decke hinlaufen.
Dieselben sind mit einer Hohlkehle versehen, in welcher die

etwa in: Zimmer aufzuhängenden Gemälde vermittelst feiner
Ketten oder Schnüre an einem Haken befestigt werden, eine

i Einrichtung, durch welche das Einschlagen von Nägeln in die

Wandflächen vollständig vermieden wird. Ein weiterer Vortheil
^ der Lincrusta ist die Wctterbcständigkeit, denn selbst dort, wo

dieselbe während eines Zeitraumes von vier Jahren an den

Außenwänden Wind und Wetter, ja selbst dem stärksten

Frost ausgesetzt war, zeigte sich keinerlei Veränderung an
derselben, — im Gegentheil hatte die Widerstandsfähigkeit
des Fabrikates zugenommen. Außerdem ist die Lincrnsta-
Walton undurchdringlich gegen Feuchtigkeit und kann selbst

auch auf frischen Maucrwcrken befestigt werden, ohne
daß die geringste nachthciltge Wirkung stattfände, ein Grund
mehr, um dieselbe auch als geeignete Unterlage für höhere
dekorative oder künstlerische Zwecke zu benutzen. Außerdem
bietet das Anbringen dieses Fabrikats keinerlei Schwierig-
keit, denn dasselbe wird vermittelst gewöhnlichen Tapezierer-
kleisters, welchem ein Theil Leim hinzugefügt wird, bewirkt.
Ebenso kann dieser Stoff, ohne daß er Schaden litte, wieder
abgenommen und anderweitig verwendet werden. Was die

Verbreitung und Verwendung dieser neuen Erfindung an-
betrifft, so ist dieselbe seit der Weltausstellung zu Amstcr-
dam eine stetig wachsende gewesen, besonders in England
und Frankreich. Auch in Deutschland, und zwar unweit
der Residenzstadt Hannover, ist jetzt ein derartiges Etablisse-
ment im Bau begriffen, ein Umstand, durch welchen der

gar hohe Eingangszoll dieses Fabrikats beseitigt werden
wird. Zu bemerken ist noch, daß sich die Linernsta-Walton
bereits vielfach bewährt hat und auf das Wärmste von
künstlerischen und technischen Kapazitäten empfohlen wird.
Es mögen hier unter Anderem genannt werden: England:
Joh. Norton, Sir Philipp Cunliefe, Direktor des Kensigton-

Museums, Mayor-General Scott. Frankreich: I. Bourdais
und I. Davioud, die Erbauer der Weltausstellung von
1878, Eh. Garnier, Erbauer der großen Oper, sowie die

Maler A. Gabanel und Gustav Dorse.
Ob in der Schweiz bereits Verwendung dieses neuen

vielversprechenden Materials stattfindet, wissen wir nicht.

In Deutschland hat Herr Oskar Dietrich, Direktor, Stände-
hausstraße 3 in Hannover, die Vertretung der Fabrik.

Gewerbliches Bildungswesen.
Errichtung von Lehrwerkstätten in Bern. In der

ersten Sitzung der vom Gemeinderath bestellten Fachkommission
wurden die Gesichtspunkte entwickelt, welche die auf die Errich-
tung von Lehrwerkstätten hinzielende Anregung veranlaßt haben,
und von denen die Kommission bei Prüfling der Frage nach ver-
schiedenen Richtungen hin ausgehen wird. Es wird in Bern
zu wenig Gelegenheit zur gewerblichen Ausbildung geboten.
Für die Vorbildung der Jugend werden große Anstrengungen
gemacht, dagegen geschieht zu wenig für die weitere Ausbildung
der großen Mehrzahl, indem nur ein kjeiner Brnchtheil der heran-
wachsenden Jugend sich den wissenschaftlichen Berufen widmet,
für deren Erlernung besondere Anstalten von Staat und Ge-
meinde unterhalten werden, während die große Mehrzahl sich

dem Handwerke zuwendet. Für tüchtige Vorbereitung auf das-
selbe sollte von der Gemeinde ans auch Etwas geschehen und
ist die Errichtung von Lehrwerkstätten geeignet, die daherige
Lücke auszufüllen. Das Lehrlingswesen liegt bei uns in mancher
Beziehung im Argen. Die Beobachtungen, die jeder Bürger, der
sich um diese Verhältnisse interessirt, diesfalls zu machen Ge-
legenheit hat, finden ihre Bestätigung in den Antworten, die

von Bern aus auf das vom schweizerischen Handels- und Land-
Wirthschaftsdepartement als Vorarbeit für ein zu erlassendes
Gesetz über den Lehrvertrag aufgestellte Fragenschema eingelangt
sind. Unsere ganze Lehrmethode muß umgestaltet werden. In
unsern Nachbarländern, Deutschland und Frankreich, hat man

î schon längstens Hand an's Werk gelegt. Frankreich hat seine
Deoles proksssianellss äss ^.rt« st Mtisrs; Deutschland besitzt

in Remscheid in der Rheinprovinz Fachschulen,.die von England
und von Amerika ans besucht werden. In der Schweiz ist man
in mehreren Kantonen vorgegangen und macht namentlich Genf
für Hebung der gewerblichen Bildung bedeutende Anstrengungen,
in denen es durch erhebliche Beiträge aus der Bundeskasse nach

Mitgabe des Bundesbeschlnsses betreffend die gewerbliche und

industrielle Berufsbildung (vom 27. Juni 1884) unterstützt wird.
Bei den von der Kommission zu behandelnden Vorschlägen wird
hinsichtlich der Art der Ausführung darauf Bedacht zu nehmen
sein, daß Bern ebenfalls auf eine Bundessnbsidie Anspruch
machen könne. Ferner wird auf den Absatz der in den Lehr-
Werkstätten zu verfertigenden Gegenstände Bedacht zu nehmen
sein, ohne daß das einheimische Gewerbe dadurch geschädigt
würde.

Die Kommission wird nun zunächst zu untersuchen haben,
für welche Berufszweige Lehrwerkstätten einzuführen seien? Ani
nächsten liegt es wohl für die Bearbeitung von Holz und Metall
mit Einschluß vielleicht der Lithographie, wobei die vorzunehmende
Untersuchung auch auf Frauenarbeiten, wie das Maschinenstricken,
das Sticken, das Klöppeln n. dgl. mehr ausgedehnt werden
kann. Ausgeschlossen bleibt von vorneherein das Banhandwerk,
für welches die Lehrwerkstätte sich nicht eignet; dagegen eignet
sich hiefür in hohem Maße wieder die Mechanik und sind über-
Haupt neben der Handarbeit auch die Maschinen zu berücksich-

tigen. Die Lehrwerkstätte soll eine Mnsterwerkstütte sein und
die besten Maschinen anschaffen, damit der Schüler deren Me-
chanismus kennen lerne und wisse, wie dieselben zu behandeln
und wie Reparaturen vorzunehmen sind, um später als Werk-
sichrer, Aufseher u. f. w. Anstellung zu finden, während bei dem

gegenwärtigen Mangel an gewerblicher Bildung viele junge Leute

nur als Handlanger angestellt werden können und aus allen
bessern Stellungen durch von auswärts (namentlich Deutschland)
kommende, besser ausgebildete, strebsame Leute verdrängt werden.

Die Fragen, die für die Organisation der Lehrwerkstätten
in's Auge zu fassen sind, betreffen zunächst das für dcn Ein-
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2Uorberanfic()t. Scitenanficbt.

Kobrjeffcl.
©ntrouvf ooit Slrdjiteft (£. Seller, ißräfibettt bcë ©eioevbeoeretng ©t. ©allen.

Sluëgefii^rt Doit ;J.U). SRöbelfd)rcincr, tn ©t. ©allen.

tritt feftgufetjenbe 2l(ter. ®aëfe(be bavf ntdfjt gtt loeit Dorgc»
viidt fein, beim e§ tommt oicl barauf an, bafj bie §anb gehörig
geübt unb gebilbet werbe. @in anbereë wichtiges ÜRoment be=

trifft ben mit ber SBertftätte git oerbinbenben tfjeovetifc^cn Unter»

ridjt. fjinfichtlid) ber Srage, wie bie Sefjrmerfftätten in ben

©djulorgauiêmuë eingefügt werben fönneu, gibt ber § 6 beê

tPrimarfdjutgefegeê einen erften SlnfjaltSfaunft. iRad) biefem
©efegeëartifel ift bie ©rgichuugëbiref'tion befugt, für baë legte
ober bie gwei legten ©chuljaljre abt^eilungêweifen ©dptlbefitd)
gu geftatten unter ber SBcbiugung, baff jeber 2lbtl)eilitng in
Wenigftenë 44 SBodjen im 3a()r 12—15 ©tunben wöchentlich
ertljeitt werben. ®ie ©iurid)tung oon 8el)rwerfftntten ift mit
bief er ©efegeêbeftimmung leidjt oereinbar. ®em in ben meiften
ftäbtifd)en tßrimarfd)ulen eingeführten fpanbfertigteitêunterridR
loirb bie ©rridjtung Don Se£)rweifftätten uidjt ©intrag tljun, im
©egentheil, bie Scftrebnngen auf beiben ©ebieten finb einanber
berwaubt unb wirb bie Selfrwcrfftätte wie ber fpanbfertigfeitê*
unterridjt ben 53ortffeil bieten, baff ber Seljrer unb burd) biefc
bie ©Itern früh beurtheilen tonnen, für welche ©erufêerlernung
ber Änabe ©efehid unb Neigung =>cigt.

SBei Prüfung ber Sofalfragc wirb nicht allein auf bie
21te(ierê, fonbern, wenn möglid), and) auf bie ©inridjtung eineë
benfionates 23ebad)t genommen werben, bamit bie jungen Sente
beftäubig unter 21uffid)t bleiben unb ihre 3d* Doli unb gang
auggenügt werben tonne.

®ie Äommiffion wirb fid) nad) tBebürfnifj burd) weitere
^erbeigicljung Don gad)mäuncrn ergangen unb hat gunädjft atê
neneë ïOîitgtieb gewählt fperrn 3- äRumpredjt, ?Oîôbelfc£)reiner
bei ber Sinbe. ÎRaclj Ülntrag beê fßräfibenten, fjerrn ©emeinbe»
tath ïièdje, ift fobann Don ber Äonintiffion befcljloffen Worben,
fid) in ©ubtommiffionen eingutheilen, wie folgt:

©ubfommiffion für ®eflcibungêinbuftrie, bie fperren ©tabt»
räthe @. gueter unb ©djeibegger ; ©ubtommiffion für fjolg»
bearbeitung, bie §erren ©tabträtt)e 9Jîorgentt)aler, ®etli unb
•fjerr $Rutnprcd)t; für ïeytilinbuftrie, einftweilen eingig fperr
©tabtrath ©b. fRollc; für SOfetattbearbeitung bie ^erren ®r.
tfeliy ©d)ent, ©emeinberath 2Rorig iprobft, ©aêbireftor fRot()en»
bad) itnb ©tabtrath ©iegrift. ,f)err ©tabtrath SBeingart über»
nimmt bie näl)ere Prüfung ber fragen betreffenb bie ©djnlge»
feggebung unb bie 5Bertl)eilung beê theoretischen Unterrichts auf
bie eingelnen QahreSturfe ber Set)rwcrfftätten. fperr iRegierungê*
rath Don ©teiger wirb bie gefegtidje itîegulirung beê 8c()rlingê»
rnefenê näher unter)uchen. ^Jebe ©ubtommiffion wirb baë Dont
©emeinberath aufgehellte grageiifdjema, foweit nöt()ig, Dero oll»
ftänbigeu unb näher prägifiren unb für ihren ®heil einen Soften»
Doranfd)lag auëarbeiten. (23eruer 3tg.)

Derfcfytebmes.

©ctucrbegovidjtc int ftnittoit ;}üriri). ®aê t|5rojeft
ber ©infiihrung Don ©ewerbegeridjten, weldjeë fegon |eit fahren
Don tantonërâtl)lid)en Äommiffioncn, ©ewerbeoercinen, Don ber
^Regierung u. f. w. behmtbelt worben ift unb bemnächft in ber
©eueralDerfammtuitg beê tantonaten ©ewerbeoereinê
burd) beffett ißräfibenten, ^errn 93 ercf) t o 1 b in ©haliueit, aber»
ntalê wirb befprod)cn werben, liegt nunmehr in einer neuen
©eftatt Dor. ©ë ift bieg ein Slntrag ber ®ireftion beê ffttnertt
unb ber itjr beigeorbneten Äommiffioit für baë ffobrif» unb @e»
werbewefen an bett fRegierungëratl). ®ie fpauptbeftimnmngen
biefcS 2Intrageë finb :

®ie ®ewerbegericf)te beftehen auê 3riebcnêrid)tern, Segirfê»

33htflcr^otd)itmtg 3ir. «.
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Sitz,

Vorderansicht, Seitenansicht,

2^ohrsessel.
Entwurf von Architekt E. Keßler, Präsident des Gewerbevereins St. Gallen.

Ausgeführt von PH. Hösli, Möbelschrcincr, in St. Gallen,

tritt festzusetzende Alter, Dasselbe darf nicht zu weit vorgc-
rückt sein, denn es kommt viel daraus an, daß die Hand gehörig
geübt und gebildet werde. Ein anderes wichtiges Moment bc-

trifft den mit der Werkstätte zu verbindenden theoretischen Unter-
richt. Hinsichtlich der Frage, wie die Lehrwerkstätten in den

Schulorgauismns eingefügt werden können, gibt der H 6 des

Primarschnlgesetzes einen ersten Anhaltspunkt. Nach diesem

Gesetzcsartikel ist die Erziehungsdirektion befugt, für das letzte
oder die zwei letzten Schuljahre abtheilungsweisen Schulbesuch

zu gestatten unter der Bedingung, daß jeder Abtheilung in
wenigstens 44 Wochen im Jahr 12—1ö Stunden wöchentlich
ertheilt werden. Die Einrichtung von Lehrwerkstätten ist mit
dieser Gesetzesbestimmung leicht vereinbar. Dem in den meisten
städtischen Primärschulen eingeführten Handfertigkeitsunterricht
wird die Errichtung von Lehrwerkstätten nicht Eintrag thun, im
Gegentheil, die Bestrebungen aus beiden Gebieten sind einander
verwandt und wird die Lehrwerkstätte ivie der Handfcrtigkeits-
unterricht den Vortheil bieten, daß der Lehrer und durch diese
bie Eltern früh beurtheilen können, für welche Berufserlernung
der Knabe Geschick und Neigung zeigt.

Bei Prüfung der Lokalfrage wird nicht allein aus die
Ateliers, sondern, wenn möglich, auch auf die Einrichtung eines
Pensionates Bedacht genommen werden, damit die jungen Leute
beständig unter Aufsicht bleiben und ihre Zeit voll und ganz
ausgenützt werden könne.

Die Kommission wird sich nach Bedürfniß durch weitere
Herbeiziehuug von Fachmännern ergänzen und hat zunächst als
neues Mitglied gewählt Herrn I. Mumprecht, Möbelschreiner
bei der Linde. Nach Antrag des Präsidenten, Herrn Gemeinde-
rath Tische, ist sodann von der Kommission beschlossen worden,
sich in Subkommissionen einzutheilen, wie folgt:

Subkommission für Bekleidungsindustrie, die Herren Stadt-
räthe G. Fncter und I. Scheidegger; Subkommission für Holz-
bearbcitung, die Herren Stadträthe Morgenthaler, Wetli und
Herr Mumprecht; für Textilindustrie, einstweilen einzig Herr
Stadtrath Ed. Rolle; für Metallbearbeitung die Herren Dr.
Felix Schenk, Genieinderath Moritz Probst, Gasdirektor Rothen-
bach und Stadtrath Siegrist. Herr Stadtrath Weingart über-
nimmt die nähere Prüfung der Fragen betreffend die Schlüge-
setzgcbung und die Vertheilnng des theoretischen Unterrichts auf
die einzelnen Jahreskürse der Lehrwerkstätten. Herr Regierungs-
rath von Steiger wird die gesetzliche Regnlirnng des Lehrlings-
wesens näher untersuchen. Jede Subkommission wird das vom
Gemeinderath aufgestellte Frageuschema, soweit nöthig, vervoll-
ständigen und näher präzisiren und für ihren Theil einen Kosten-
Voranschlag ausarbeiten. (Berner Ztg.)

Verschiedenes.

Gewerbcgerichte im Kanton Zürich. Das Projekt
der Einführung von Gewerbegerichten, welches schon feit Jahren
von kantonsräthlichen Kommissionen, Gewerbevercinen, von der
Regierung u. s. w. behandelt worden ist und demnächst in der
Generalversammlnng des kantonalen Gewerbcvcreins
durch dessen Präsidenten, Herrn Berchtold in Thalweil, aber-
mals wird besprochen werden, liegt nunmehr in einer neuen
Gestalt vor. Es ist dies ein Antrag der Direktion des Innern
und der ihr beigeordneten Kommission für das Fabrik- und Ge-
werbewesen an den Regierungsrath. Die Hanptbestimmunqen
dieses Antrages sind:

Die Gewerbegerichte bestehen aus Friedensrichtern, Bezirks-

Mnsterzeichnung Nr. <».
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